
Unterstützung der betreffenden Gerichte einzuleitenden 
Maßnahmen werden Beiträge zur Durchsetzung des 
strengsten Sparsamkeitsregimes innerhalb der Justiz 
sein.

''Solche Fragen können natürlich nur richtig entschie
den werden, wenn die Statistik die Tätigkeit der Ge
richte möglichst allseitig beleuchtet. Andererseits darf 
das Bestreben, ein umfassendes Bild zu erlangen, nicht 
zu Überspitzungen führen. Ein Hauptprinzip der Sta
tistik ist die Vermeidung jeder unnötigen Zahlen
anforderung.

Seit langem haben wir die Gerichtsstatistik als die 
wichtigste Quelle für erschöpfende Analysen der Justiz
arbeit erkannt und benutzt. Die halbjährlich aufzu
stellenden Berichte über die Tätigkeit der Justizorgane 
sind einfach undenkbar ohne das Zahlenmaterial der 
Gerichtsstatistik, das anschaulich und erschöpfend ein 
Bild über die Tätigkeit im Berichtszeitraum vermittelt.

Bei dieser Gelegenheit muß jedoch mit allem Nach
druck darauf hingewiesen werden, daß es eine Unsitte 
ist, wenn Halbjahresberichte mit einer Vielzahl von 
Tabellen bestückt werden, ohne daß die Verfasser auch 
nur ein Wörtchen zu der sich in den Zahlen wider
spiegelnden Entwicklung verlieren. In solchen Fällen 
wird die Aufgabe der Statistik verkannt und sie artet 
in ein unnützes Zahlenspiel aus. Statistische Zahlen 
bedeuten nichts, wenn sie nicht zu praktischen Schluß
folgerungen ausgenutzt werden.

Wenn man von der Bedeutung der Gerichtsstatistik 
für die Praxis spricht, darf man die Gesetzgebung als 
eine besondere Art der praktischen Tätigkeit nicht ver
gessen. Nicht selten waren gerichtsstatistische Kenn
zahlen, die z, B. die Häufigkeit dieser oder jener Er
scheinungen (Delikte usw.) angeben, Anlaß zu eingehen
den Untersuchungen und anschließenden gesetzlichen 
Regelungen im Bereich des Straf-, Zivil-, Familien- und 
Prozeßrechts.

IV
Im Hinblich auf die Verwertung des Zahlenmaterials 

der Gerichtsstatistik bestehen allgemein noch Mängel. 
Das liegt zunächst daran, daß nur wenige Statistiker 
erkannt haben, daß ihre Tätigkeit sich nicht in der Zu
sammenstellung der Meldungen erschöpft, sondern daß 
das erst der Anfang ihrer Tätigkeit ist. Nicht Scholasti
ker, sondern praktischer Helfer muß der Statistiker sein. 
Das erfordert ein hohes fachliches Niveau.

Der Statistiker in der Justiz darf sich nicht mit der 
Kenntnis der allgemeinen Theorie der Statistik begnü
gen, sondern er muß auch die Prinzipien der Rechts
wissenschaft beherrschen lernen; denn die Gerichts
statistik basiert als Fachzweig der einheitlichen Statistik 
unserer Republik sowohl auf der allgemeinen Theorie 
der Statistik als auch auf der Rechtswissenschaft. Na
türlich ist die zur Zeit noch mangelhafte Auswertung 
der Statistik nicht etwa auf ein Versagen der Statistiker 
zurückzuführen. Vielmehr nehmen nur wenige leitende 
Funktionäre — insbesondere die Mehrzahl der Direk
toren der Kreis- und Bezirksgerichte — für ihren Tätig
keitsbereich eine umfassende Auswertung der Stastistik 
vor, ja, häufig sehen sich die Unterschreibenden diese 
nicht einmal genau an. So Unterzeichnete zum Beispiel 
ein Gerichtsdirektor einen Berichtsbogen, der Fälle von 
„Sicherungsverwahrung“ meldete, obwohl diese natür
lich tatsächlich nicht ausgesprochen worden ist; denn der 
auf der Tätertypentheorie fußende § 42 e StGB ist als 
typisch faschistisch nicht mehr anwendbar. Wie wenig 
die verantwortlichen Funktionäre sich manchmal um 
Inhalt und Auswertung der Statistik kümmern, zeigte 
auch ein Fall, in dem ein Gericht allein über 20 nicht 
streitige Urteile. in Ehesachen meldete. Da im Ehe
prozeß Anerkenntnis und Versäumnisurteile gegen den 
Verklagten ausgeschlossen sind (§§ 617, 618 Abs. 5 ZPO), 
konnte es sich nur um Versäumnisurteile gegen den 
Kläger handeln. Dafür erschien jedoch die gemeldete 
Zahl bei weitem zu hoch. Der Justizverwaltungs- 
Stelle war das jedoch nicht auf gef allen, und erst nach 
Rückfrage durch das Ministerium der Justiz stellte es 
sich heraus, daß hier eine Falschmeldung vorlag. Solche 
Fehler — auch von seiten des Kontrollorgans — sind 
natürlich unverzeihlich. Es ist an der Zeit, zu erkennen, 
daß das Registrieren nur der Anfang der statistischen

Arbeit — ihre Auswertung aber die Hauptsache ist. 
Jedes verantwortliche Organ, die Kreisgerichte nicht 
ausgenommen, muß die Statistik bereits für seinen Be
reich auswerten und bei der Einreichung des Formblatts 
auf Schwerpunkte und Besonderheiten in der Zahlen
entwicklung hinweisen.

Von großer Bedeutung für eine richtige, der Wahrheit 
entsprechende Statistik ist die Führung der primären 
statistischen Unterlagen: der Register bzw. Karteien. 
Die sorgfältige Registrierung der einzelnen Daten in den 
Registern ist eine der Hauptvoraussetzungen für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Statistik. Die Rich
ter und Sekretäre messen der Registerführung bisher 
noch zu wenig Bedeutung bei. Verschiedene Revisionen 
haben gezeigt, daß Unrichtigkeiten in der Statistik auf 
fehlerhafter Registerführung beruhen. Die Revisionen 
ergaben aber ferner, daß die Mängel bei der Führung 
der Register ihre Ursache in der meist ungenügenden 
Anleitung und Kontrolle durch die Direktoren und Se
kretäre hatten. Solche hier und da noch bestehenden 
Zustände müssen schleunigst überwunden werden. Die 
Sekretäre sollten generell wieder dazu übergehen, die 
Tätigkeit der mit der Registerführung betrauten Mit
arbeiter in monatlichen Abständen regelmäßig zu über
prüfen.

Aus der Bestimmung der Statistik, den Bedürfnissen 
der Praxis zu dienen, ergibt sich bereits, daß sie nicht 
unabänderlich, sondern bei jeder Änderung des zu un
tersuchenden Objekts gleichfalls Änderungen unter
worfen ist. Dies darf allerdings nicht dahin verstanden 
werden, daß nun jeder verantwortliche Mitarbeiter zu
sätzliche statistische Meldungen anfordern darf. Im 
Gegenteil dürfen dies nur die Justizverwaltungsstellen 
mit Genehmigung des Ministeriums der Justiz, da sonst 
die Gerichte mit unnötigen statistischen Meldungen be
lastet würden.

V
Noch zu wenig wird — selbst im Ministerium der Justiz 

— erkannt, daß die Gerichtsstatistik eine scharfe Waffe 
in unserem nationalen Kampf darstellt. Wir verstehen 
es noch nicht, diese Waffe genügend und richtig zu ge
brauchen. Die statistischen Zahlen sprechen eine harte, 
aber klare Sprache, deshalb sind sie auch am über
zeugendsten. Wir haben bereits an einem Beispiel nach
gewiesen, in welchem Umfang die Kriminalität in un
serer Republik zurückgeht. Hierzu noch ein weiteres 
Beispiel: Nach offiziellen Bonner Angaben über das 
Jahr 1953 entfallen auf je 1000 Personen in West
deutschland 11,8 Eigentumsdelikte, in der Deutschen 
Demokratischen Republik kamen dagegen im Jahre 1954 
auf 1000 Einwohner nur 0,8 Eigentumsdelikte.

Solche Zahlen bedürfen keines Kommentars; sie 
zeigen überzeugend, welch ein wertvolles Instrument 
die Gerichtsstatistik für unsere Staatsmacht darstellt. 
Noch viel zu wenig machen wir von dieser Waffe Ge
brauch. Wenn man sich vor Augen hält, daß die Klas
siker des Marxismus-Leninismus, die zum Beweis theo
retischer Thesen häufig statistisches Zahlenmaterial 
verwandten, meist nur auf „frisierte“ und unwissen
schaftlich aufgebaute bürgerliche Statistiken zurück
greifen konnten, während wir heute in der Deutschen 
Demokratischen Republik erstmalig in Deutschland über 
eine objektive Statistik verfügen, so wird das Ausmaß 
unseres Versäumnisses erst richtig klar. Was würde 
zum Beispiel näher liegen, als zum Beweis der Tatsache, 
daß das Verbrechen ein Ausfluß der räuberischen kapi
talistischen Gesellschaftsordnung ist, die Gerichts
statistik der Deutschen Demokratischen Republik mit 
der westdeutschen Gerichtsstatistik zu vergleichen?

So ist die Gerichtsstatistik ein Produkt praktischer 
gesellschaftlicher Bedürfnisse. Sie wird für die wirk
same Leitung der Gerichte und Staatsanwaltschaften 
benötigt, denn ihre Kennziffern geben den Aufsichts
organen die Möglichkeit, die Arbeit der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften zu kontrollieren, ihre Vorzüge und 
Mängel kennenzulernen und zu ermitteln, ob die Tätig
keit der Justizorgane den Zielen der Arbeiter- und 
Bauern-Macht entspricht. Die Tätigkeit der Justiz
organe kann nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn 
die notwendige Anleitung der zentralen Justizorgane 
sich auf eine exakte und umfassende Kenntnis der Fälle 
stützt, wie sie lückenlos nur von der Gerichtsstatistik 
erfaßt werden.
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